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UNIV RSITAT SALZBURG 
TjNIVERSITATSDIREKTION 

Zl.: 60 040/17-85 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 WIE N 

SALZBURG, 

f1~~ -1rDI&f 
14. 5. 1985 

RESIDENZPLATZ 1, TELEFON 44511 

i 

ID;;,tum : c~O.MAI1985 

I Verteilt. 21. M_~~ 1985 -J:oi. ... 
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Betr.: Datenschutzgesetz; Wissenschaftliche Forschung 
und Statistik; Entwurf einer 2. DSG - Novelle 1985. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung vom 10. April 1985, Zl. 2358/1-21/85, wird die eingelangte Stellung­

nahme der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgelegt. 

Beilage 
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UNlVERSIT ÄT SALZBURG 
SALZBURG, DEN 13. Mai 1985 
MOHLBACHERHOFWEG 6, TELEFON 44 511 NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 

zu Zl.: 578/85 

An das 1 

VNIVERSliJ\T .-5ALZBlIRC( 
UN1YI'J.~SI'r t<. i~t'i!R fl<'ilON 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

eingc1. i 3. !vi ai 1985 
Zahlt ~c 04011,'1- - 86 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

1 BeHtlgeH-!.~···:.:··,-:-:;~~;_ -_. 

'. 

und 

An das Präsidium des Nationalrates 

Betr.: Datenschutzgesetz; wisse Forschung und Statistik; Entwurf einer 
2. DSG-Novelle 

Bezug: BMfWuF Erl.Zl.: 2358/1-21/85 vom 10. April 1985 

Das Fakultätskollegium der Naturwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Salzburg hat in seiner Sitzung vom 3. Mai 1985 die . 
Gesetzesbegutachtungskommission bevollmächtigt, zu oben angeführter 

Novelle eine Stellungnahme auszuarbeiten. In der Sitzung der Ge­

setzesbegutachtungskommission vom 9. Mai 1985 wurde nachstehend 

angeführte Stellungnahme aus~earbeitet: 

Die Kommission gibt nach Kontaktnahme mit Univ.-Prof. Roth (Institut 

für PSYChologie) folgende Stellungnahme ab: 

§ 51 d, Abs. 2 soll wie folgt geändert werden: 

"Oie Verwendung für weitere von der ursprünglichen Zielsetzung wesentlich 

verschiedene wis~enschaftliche Zwecke setzt voraus, daß entweder der Be­

troffen·e hievon schriftlich informiert wurde und ihm hiebei Gelegenheit 

gegeben wurde, die Verwendung seiner Daten für die neue Untersuchung 

auszuschließen, oder daß die Erfordernisse des § 51 c Abs. 1 Z 2 oder 

Abs. 2 erfüllt sind." 

§ 51 e, Abs. 2 stellt für die wissenschaftliche Forschung nur dann keine 

Erschwerung dar, wenn § 51 d, Abs. 2 wie vorgeschlagen geändert wird. 

§ 51' f, Abs. 1: Der erste Satz soll wie folgt geändert werden: 

"Wird die wissenschaftliche Untersuchung von mehreren Personen ge­

meinsam durchgeführt, so ist ein verantwortlicher Beauftragter zu be­

nennen, der für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

verantwortlich ist." 

D e k a n 
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